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den Euer Beispiel, die Macht einer patriotischen Be-
rcdsamkeit, der Ernst der Pflichttreue auf Eure Mirbür-
S er jezt und künftig haben kann. Verdoppelt daher
Euern Fleiß, verdoppelt ihn durch patriotische Zwecke,
und dann werden wir unsern Gesezgebern danken, daß
sie den Wissenschaften ungestörte Muffe sicherten.

Und Ihr, welchen die Gesundheit Eurer Mitbür-
ger einst anvertraut wird, auch Ihr betretet eine Sa-
ehe, welche dem Vaterland wichtig ist. Vielleicht be-

darf es Eurer in Kurzem, um seine Vertheidiger zu
pflegen, und dann werdet Ihr eine heilige Schuld an
dasselbe bezahlen. Wohlan! Traget dieser Eurer Be-
stlMMUNg, schon jezt Rechnung, damit das, was Euch
erlassen zu seyn scheint, ein Capital sey auf Wucher
gelegt, und damit Eure Brüder einer brüderlichen Pste-
ge gewiß, desto weniger es scheuen Wunden zu empfan-
gen für die Sache der Freiheit.

Unsre Geftzgeder ehren die Künste des Friedens,
selbst wenn der Krieg seine Fackel schwingt. Laßt uns
diese Achtung für menschliche Würde erwiedern, indem
wir unsere Bestrebung der Rettung des Vaterlandes
weihen! Frankreichs Gelehrte und Künstler haben ih-
ren Heeren manchen Sieg durch ihre Entdeckungen und
ihren Fleiß vorbereitet, und sie theilen dafür den Ruhm
ihrer siegreichen Nation. Helvecicns Sohne werden
nicht weniger leisten! Ich darf es unsern Mitbürgern
versprechen; die Losung für Alle ist: Liebe des
Vaterlandes:

Der Minister der Wissenschaften.
S t a p f e r.

Oberster Gerichtshof.
Aus dem Protokoll des Obersten Gerichts-

Hofs. Schmu; am ..ten Merz -7^'. In
Gegenwart der Bürger Suppleamen.

Präsident Br. Schnell.
Der Bürger Präsident legt dem Tribunal eine ihm

von dem Bürger Senator Meyer zugekommene Erkla-
rung vor, folgendem Inhalts:

Dasjenige was ich am iz Febr. 1799 im Senat
gesagt, beschrankt sich, so viel ich mich erinnern kann,
auf folgende Worte:

zz Auch ich nehme die Resolution an, aber wenn
schon der große Rath, der Senat und das Direktorium
alles thut, wenn hingegen die Glieder des obersten Ge-
richtshofs nicht auch mitwürken, so ist unsere Sache
umsonst."

Alles aber und wo in den Journalen diese Worte
anders ausgcdrnkt sind erkenne ich m- ,c für meine Re-
den, denn nie war es dabei meine Absicht, di Glieder
des obersten Gerichtshofes auf irgend eine Weise zu öe-
leidigen, um so weniger/ als ich im Gegentheil alle

Mitglieder dieses Tribunals die ich kenne, als rech/
schaffcne und patriotische Männer Hochschatze.

Luzcrn, den z. Merz 1799.

Sign. I. Rudolph Meyer von Arau.
Senator.

Nach Anhörung obiger Deklaration des Bürger
Senators Meyer von Arau vom Merz 1799, beschließt
der Oberste Gerichtshof, daß dieselbe den öffentlichen
Blättern emgcrükt, und zugleich "erklärt werde, daß jene
Verhandlung des obersten Gerichtshofs vom 26. Febr.
welche der helvet. Zeitung No. 51 und andern öffentli:
chen Blättern eingerükt ist, in so fern sie den Bürger
Senator Meyer betrift, als nicht geschehen angesehen
werden soll, und der oberste Gerichtshof m gedachter
Erklärung des Bürger Senator Meyer einen allgemei-
men Beweis der Rechtschaffenheit des Bürger Meyers
antrift, die ihm überall und von jeher zugestanden
worden.

Dem genehmigten Protokoll gleichlautend.
Der Gerichrsschreib. am obersten Gerichtshof.

F. L. H ü r n e r.

Gesezgsbun g.

Grosser Rath, 11. Hornung.
(Fortsezung.)

Das Direktorium übersendet folgende Botschaft:

Das Vollzieh!,nasdirektoxiüm der helvetischen
einen und mttheilöaren Republik, an die
gesezaebeuden Räthe.

Bürger Gesezgeber!
Das Vollziehunqsdirektorwm hat erfahren, daß

sich in die Art der Rechnungen verschiedener Gerichte
ein Mißbrauch emgeschlichen habe, der wichtig genug
ist, um cuere Aufmerksamkeit zu verdienen.

Das Gesez, welches einem Richter für jede Si:
zung am Ger-cht vier Aranken aussezt, hat nicht be:
stimmt, was derselbe fur seine aussergerichtlichen Va:
kationen, als zu Untersuchung der Rechnungen von
Vormündern, Vergleiche unter Minderjährigen, ört:
liche Besichtigungen (Augenscheine) Schätzungen von
beweglichen und unbeweglichen Gütern, Verstegelun:
gen, Arbeiten in einem Geldstag :c. zu beziehen habe.

Alle diele Vakarionea werden im gleichen An:
schlag von vier Franken auf Rechnung der Nation
getragen und es ist ausgemacht, daß dieses Emolument
von den Partheien nirgends bezahlt wird, wohl aber
ein unendlich geringeres, das im Kanton Leman sogar
kraft des Gesetzes, welches die Beziehung der Emol«



mente so wie im vergangenen anordnet, sich nur auf
zwölf Svis belauft

Ihr werdet demnach einschen, Bürger Gcsezaeber
daß es unumgänglich nothwendig sey, zu Abschaffung
eines solchen M.ßbrauchs Vorkehrungen zu treffen ;
es scheint man könnte dazu gelangen, wenn man einem
suffer der Sitzung des Gerichts in Funktion stehender.
Nichter eine bescheidene Gebühr bestimmen würde,
die ihm von dcn Personen, weiche ihn dazu auffödern,
bezahlt und keineswegs auf Rechnung der Nation
getragen werden säe.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
G l a y r e.

Im Namen des Direktoriums der Gen. Sec.,
M o u s s o n.

Gap a ni fodert Verweisung an eine Commission
und wünscht daß dieselbe auch über die häufigen Sb
zungcn dêr Distriktsgerichte arbeite; er glaubt das
Distriktsgcricht Orbe verdiene in Mkstcht seiner Spar-

ssamkeit ehrenvolle Meidung. Marcacci folgt,
glaubt aber man sollte das Besoldungsgcsez über die
Dlstrik.'srichter zurükuehmen, und ihnen eine jährliche
Besoldung bestimmen. Kühn fodert Verweisung an
die Gerichtsgebührenkommisffon. Dieser Antrag wird
angenommen.

Das Direktorium übersendet folgende Votschaft:

Das Vollziehungsdirektorium der helvetischen
einen und nntheilbaren Republik/ an die
geseMbenden Räthe.

Bürger G e sez g e ber!
Die Uzte von euch dem Ministerium des Innern

zugestandene Summe ist beinahe erschöpft durch die
den Verwaltungskammern gegebenen Vorschüsse und
die Beisteuren und Unterstützungen, die zufolge euerer
Dekrete sowohl einzelnen Personen als ganzen Gemei-
nen gegeben wurden. Die dringenden Federungen
mehrerer Verwaltungskammern um Anweisung von
beträchtlichen Summen zur Bestreitung ihrer nvth:
wendigsten Ausgaben, veranlasen das Direktorium
euch einzuladen, dem Ministerium der innern Angele-
gcnhettcn einen neuen Kredit von Lib. 100,000 beim
Schazamte zu eröffnen, weiche Summe sich zwar noch
nicht vorfindet, aber nach und nach durch die Aufla
gen eingehen wird.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
G l a y r e.

Im Namen des Direktoriums der Gen. See-,
Mousson.

Die Botschaft wird an eine aus den Bürgern
Schlumpf, Panchaud und Gtudice bestehende
Comm-ssion gewissen.

Th a bin fodert für einen wahren Nachkömmling
Tells, den B Pelle» von Moutyey der auch eine»
Landvogt vertrieben hat, die Ehre der Sitzung. Der
Antrag wird unker Beifallgcklassch angenommen und
aufgeführt.

Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzuikg.

Nachmittag s sitzung.
zz Unterschriften ab verschiedenen Höfen aus den

Pfarruen Hochdorf, Römerschwyl, Eschenbach und
Sempsch, wünschen in die Pfarrei Rochendurg ein,
verleibt zu werden, und mit dieser Gemeinde nur eine
Munizipalität auszumachen, da diese leztere ihnen
weit naher gelegen sey als.ihre Muttcrgememdtn.

Wyder sagt, der Pfarrer von Rothmburg ver,
sieht schon lange auf diesen Höfen alle kirchlichen Vec,
richmngcn, und die Einwohner gehen nur dahin zur
Kirche — ich wünsche daß ihnen entsprochen werde.

Anderwerth: Es geht uns mit dieser Art
Bittschriften wie mit den Heirachserlaubnissen; wir
haben angefangen Ausnahmen zu machen und werden
nun überloffen. Man muß hierüber einen allgemei,
nen Plan befolgen, dm der Minister der Künste und
Wissenschaften vorzulegen hat; ich begehre Rükweisung
an das Direktorium.

Schlumpf unterstüzt Wydern um so mehr, da
diese Höfe die betreffenden Pfarrer entschädigen wollen.

Gapanl fodert mvtivirteTagesordnung, da die
Gewissensfreiheit keinen an eine besondere Kirche binde.

Wyder wiederholt und wünscht daß man die
betreffenden Gemeinden alle.nach Rochenburg einthei-
len könnte da der Pfarrer sich um die neue Ordnung
verdient mache.

Bourgeois begehrt eine Commission.
Sein Antrag wird angenommen und in die Com,

Mission geordnet: Wyder, Bourgeois und An,
verwerth.

Christ. Bühler von Sigriswyl, Dist-r. Thun,
begehrt seiner Frauen Schwester Tochter zu heirathen.

Der Gegenstand wird vertaget bis nach Emschei-
dung eines ahnlichen Begehrens, wovon der Rapport
auf dem Bureau liegt.

Louis Bideaux und Fr. Heinrich Cbam,
prenaud von Cully, Kant. Leman, beschweren sich

über die Gemeindsbürger, die ihnen die Nuzniessung
der Gemeindsgüter versagen, da sie nicht in der Ge,
mcinde wohnen.

Man geht zur Tagesordnung, darauf begründet
daß die Sache vor den Richter gehöre.

Christian Bühlmann ab dem Belbberg, Dist.
Seftingen, stellt vor, daß er schon einige Jahre wegen
Krankheit seine Zinse nicht zahlen konnte, und nun
durch Einquartirungen ganz zmükgeftjt werde — er



begehrt von der Nation ein Darlegn von 4500 Fr.,
als die Hälfte des Werths seiner Güter.

Schlumpf wünschte die Staatskasse im Fall,
diesem und jedem andern Bürger helfen zu können;
allein da dieß nicht ist, so räth er zur Tagesorduung,
welche angenommen wird. H

Die provisorische Munizipalitat von Val d'Jlber
im Wallis stellt alle die schädliche Folgen der Verviei-
fältigung der Schenk- und Wirthshäuser vor, und
bittet daß ihr hierüber die ihr von der alten Regie

rung ertheilte Erlaubniß, nur zwei Wirthshäuser in
beiden Gemeinden unter ihrer eigen«' Polizei haben

zu müssen, beibehalten werde, oder baß es wenigstens
auf die Mehrheit in der Gemeinde ankomme, ob sie

mehr haben wolle. „ °
Broye sagt: Solchen biedern Leuten gehört

ein öffentlicher Beweis der Achtung der.Gesezgebrr,
Ich begehre daß den Abgeordneten, die 50 Stunden
weit her kamkn, um die Moralität beizubehalten,
die Ehre der Sitzung gestattet werde.

Dieser Antrag wird angenommen, und die Bitt-
steller Joh. Preg. Mareley und Fr. Maur. Re» Bellet
erhalten die Ehre der Sitzung.

Preux unterstüzt die Bittschrift.
De sloes sagt: Vor Zc> Jahren war diese Gc-

meinde ein trauriges Schauspiel von Sittcnverderbmß,
Zügellosigkeit und Armuth. Die bessern Bürger der-
derselben glaubten in der Verminderung der Schenk-
Häuser das zwekmassigste Gegenmittel zu finden, wand-
ten sich an die alte Regierung und erhielten die Ver-
Minderung derselben auf zwei W'rthshäuscr. Von da

an hörte Zügellosigkeit und Prozeßsucht auf und die
Gemeinde kam in einen blühender Zustand. Sie be

gehet nun die Fortsetzung ihres Gluts, und wenn ihr
derselben auch heut schon nicht entsprechen könnt, da
der Gegenstand in ein allgemeines Gesez eingreift, so

hoffe ich doch, daß ihr diese Abgeordneten mit der

Hoffnung, entlassen werdet, daß ihr auf ihre Bitte
Rüksicht nehmen wollet. Ich stimme zur Rükweisung
der Bittschrift an die Commission.

Sccretan sagt: Noch wenige Bittschriften ha
ben mir so viel Vergnügen gemacht. Wenn Helvetica
viele solche tugendhafte und sittliche Gemeinden zählt,
so ist es glükiich. — Ich stimme wie Dcsloes, doch
wünschte ich daß ihr beschließen möchtet, daß in die-
ser Gemeinde die Polizei über die Wirthshäuser auf
dem alten Fuß bleibe.

Die Ausweisung an die Commission wird ange-
n»mmtn.

Desloes begehrt daß Secretans Zusaz abge,
mehrt werde, allein man beruft sich auf das Gesez
über die allgemeine Gewerbsfteiheit, das diesem wi-
Verspreche.

Secretan widerlegt die Einwendung, denn die-
fts Gesez behält sich deutlich vor, daß di«-"Sittlichkeit
beibehalten werde, und es sollte mir leid thun, wenn

diese durch ein Gesez verlest würde Erhalten wir
diesen biedcrn Leuten ihre Sittlichkeit umd ihr Glüft

Anderwerth sagt, auch mir macht es V rguü-
gen, die Sittlichkeit zu befördern. Allein wir sind
hier um allgemeine Gesetze zu machen. Bevor dirse
da sind, gelten die alten, und im gegenwärtigen Fall
entscheidet also immer die Mehrheit der Gemeinde.
Ich begehre die Tagesordnung hierüber.

Die Tagesordnung wird angenommen.
Die Gemeinden Bozberg, Efingen und Elstngen

im Distrikt Brugg, begehren daß ihnen wegen ihren
schlechten Gütern die Loskaufungssumme der Boden-
zinse herunter gesezt werde. Man geht über diese Bitt-
schrife zur Tagesordnung".

Die Gemeinde Rüe, Canton Freyburg, begehrt
Entschädigung für das Ohmgeld und mehrere andere
Abgaben, die sie bezog. Der Gegenstand des Ohme
gelds wird, an die betreffende Commission gewiesen,
und man geht über die andern zur Tagesordnung.

17 Gemeinden des Distrikts Cossonay im Leman,
machen Bemerkungen über die Loskaufung der Fes-
dalrechte und die Auflagen, und begehren die alten Feo,
daititcl zurük. Auf Cartiers Antrag geht man über
den ersten Theil dieser Bittschrift zur Tagesordnung,
und weißt den lezten an die hierüber niedergesezte
Commission.

Caspar Ray von Rußwyl, im Canton Luzem,
fodert das Hintersaßbürgschaftsgeld zurük. Auf
Schlumpfs Antrag wird der Gegenstand vertaget
bis nach Annahme des beim Senat liegenden Beschlusses
über das Allgemeine desselben.

Die Schieftrzunft von Solothurn bittet, daß man
den Ladcrlohn nicht als ein Privilegium ansehe, sondern
als ein bestimmtes Dienstgeld. Cartier bemerkt,
daß diese Bittschrift eine Folge der Bothschaft des
Direktoriums über die Zünfte ist, weil dieser Gegen-
stand dort als Privilegium aufgestellk wurde; daher
fodert er Verweisung an eine Commission. Der Ge-
genstand wird der Commission zugewiesen.

Der Bürger K ileh ber ger, ehemaliger Freiherr
von Roll/ fodert Entschädigung für den aufgehebnen
Ehrschaz, weil er dadurch sein ganzes Vermögen ver-
liere. Panchaud fodert eine Commission über diesen
Gegenstand, weil viele Personen ihr Eigenthum hier-
durch verloren haben, und der Staat nun die Hand-
ändcrung bezicht, also auch eine erweiche Entschädigung
schuldig ist. Gap ani fodert Tagesordnung, weil man
auch den Bittschriften über Verminderung der Loskau-
ftmgssummeu der übrigen Feodalrechken nicht entsprach.
Zimmer mann folgt der Tagesordnung, welche an-
genommen wird.

Die TafermwirthshausbcsiHer und Municipalitäten
von Niederemmenthal re., fodern gütige Betrachtung
wegen Aufhebung der Ehehaftcn. Die Bittschrift wird
an die hierüber niedergesezte Commission gewiesen.

Joh. Bürlet von Unterormorst im Leman, be-s



Zehrk vereint mit seiner Frau daß seinem S»hn erlaubt^
werde wieder nach Hanse zu kehren, wovon er sich

wegen dem Todesfall Lud. Fr. Mottier entfernte,
welche» er den Z. Merz 1798. durch einen Flintenschuß
tvdete. Se er et an fodert Verweisung an das Direkt
torium, welches über alle Begnadigungen den ersten

Antrag zu machen hat. Cusior folgt. Desloes
fodert Tagesordnung, darauf begründet, daß diese
Gegenstände dem Direktorium zugehören. Zimmer-
mann unterstüzt Sccretan's Antrag. Marcacci will
auch Tagesordnung, weil der Fall richterlich ist mid
keine Gnade ertheilt werden kann, ehe eine Vemrchen
Zung da ist. Secret an beharret, weil es hier um
Gnade zu thun ist, die immer vom Direktorium aus-
gehen muß. Secretan's Antrag wird angenommen.

Joseph A m rein von Luzern, bittet ais italie-
nischen Dollmetsch seine Proben machen zu können.
Der Bitte wird entsprochen.

Senat, 28. Dezember.
Präsident Barras.

Bund! verlangt schriftlich lo Tage Verlängerung
seines Urlaubs, die ihm bewilligt worden, er erklart
sich auch vorlausig gegen das ihn betreffende Schre -
den seines Kantonsgerichts, und beharrt auf seinen
frühern Aeusserungen gegen dasselbe.

B u r k a rd erhalt für 8 Tage Urlaub.
Der Beschluß, welcher dem Direktorium bei dem

Nationalschazamt einen Credit von 50,000 Franken für
die Kosten der Wiederherstellung und Ausbesserung
der Waffen, und für die Besorgungen der Zeughäuser
bewilligt, wird verlesen und angenommen.

Der gr. Rath zeigt an, daß er den B. H über
zum Commissair des Nationalarchivs und der Biblis-
thek der Geftzgebung ernannt habe. Auf Murets
Antrag schreitet der Senat durch geheimes Scrntinium
zur Wahl feines Commissars bei dieser Anstalt; durch
Stimmenmehrheit wird Lüthi v. Sol. dazu ernannt.

Drei Abschnitte der Organisation des obersten
Gerichtshofs werden zum erstenmal verlesen, und einer
«us den Bürgern Bay, Muret, Lüthi v. Sol.
Müller und Boxler bestehenden Commission über-
geben, die in 8 Tagen berichten soll.

U ste i berichtet im Namen einer Commission, über
den,den Zustand der unehiich gebohrnen Kinder betreffen-
den Beschlusses, und räth zur Annahme. (Der Be-
richt ist abgedrukt. S.

Augustini bezeugt, daß sein Nationalstolz, den

er schon als Jüngling fühlte, und wirklich noch fühlt,
sich einen Augenblik an dem Considérant geflossen habe,
welches sagt, es waren in Helvetica Gesetze gewesen,
die den Eltern verboten, ihre Kinder auch nur noth-
dürftig zu unterstützen. Er glaubt nicht, daß in Hel-
velien solche Gesetze gewesen seyen, die solchen Km-
dttmord befohlen-hatten; die Resolution denkt sich

also wohl zu stark aus, dannoch vereinigt er sich mit
der Commission. — Im Enthusiasm der Menschlichkeit
müsse man sich freilich auch hüten, zu weit zu gehen.
Auf der Würde der Ehe, welche einen Unterschied
zwischen ehlichen und unehlichen Kindern erfodcrt, be-
ruhen Sittlichkeit und Religion, die wahren Grund-
lagen der Staaten. — Die gegenwartige Resolution
kann aber auf jeden Fall angenommen werden.

Muret betrachtet den Beschluß aus zwei Gesichts-
punkten; derselbe hebt einerseits die bisdahin aus un-
ehlichen Kindern hastende Schande auf, anderseits
ertheilt er denselben bisdahin nicht genossne bürgerli-
che Rechte. Es war bei dem Beschluß die Klippe zu
vermeiden, daß die Ehe, dieses für die menschliche Ge-
sellschaft so wesentliche Verhältniß nicht dadurch leide;
er thut dieß, indem er den unehlichen Kinden das
Recht ohn» Testament zu erben, nicht ertheilt; er ver-
heißt auch für oie Zukunft noch einige Milderung dieser
Bestimmung und ist also in jeder Räksicht annehmlich.

Schneider findet, der 3. §. sichere den unehli-
chen Kindern mehr zu, als ehlich geborne Bürger in
verschiedenen Gegenden Helven'ens genießen, nämlich
das Recht Testamente zu errichten; in Oberhaßli z. B.
bedarf jedermann dazu besondere Bewilligung. Er
verwirft den Beschluß.

Usteri beantwortet den Einwurf; der Z. §. ist
dem 2ten untergeordnet, der überhaupt fest sezt, die
unehlichen Kinder genießen diejenigen bürgerlichen
Rechte, die jedem andern Bürger zukommen, — also
keine andern.

Ruepp stimmt zur Annahme. Bay ebenfalls;
giebt es noch Distrikte unsers Landes, in denen ein
freier Manw nicht ohne besondere Bewilligung über
sein Vermögen verfügen kann, so wird ein solches
Monument der Knechtschaft, auf das erste Begehren
ohne anders aufgehoben werden. Lüthi v. Sol. un-
ttrstüzt Bay und Usteri; er wünscht, der grosse Rath
möchte, ohne durch eine Petition dazu aufgcfodert zu
werden, jenen von Schneider erwähnten Ueberrest der
Barbarei beseitigen.

Fornerod stößt sich an das Wort gebohrner
im isten Art.: dem Stand eines ausser der Ehe ge-
bohmen Kindes hängt kein Schandflek an. Er meint,
wenn dieß auf die schon gebohrnen Kinder sich be-
ziehe, so erhalte dadurch das Gesetz eine unzuläßliche
rükwirkende Kraft; was gegen die Constitution ist,
und alle Ehen unglüklich machen würde. Auf eine
Erklärung von Las! e cher e nimmt indessen Fornerod
seine Meinung zurük. Mittelholzer stimmt zur
Annahme; in seinem Land sey dieses Gesetz auch
langst schon vorhanden gewesen.

Der Beschluß wird angenommen.
Zäslin berichtet, im Namen einer Commission

über den allgemeinen vrgamsirenden Gefttzesvorschmg
für die Finanzen, und räth zur Verwerfung desselben.
Sie findet darin die Rechte der Gesetzgebung für di«
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Finanzgesetze und jene der Verwaltungskammern für
die Vollziehung derselben, vcrnachläßigt; sie vermißt
die Bestimmung, daß die Gelder nur den verschiede
neu Ministerial-- Departemcns sollen angewiesen, und
daß das Schatzamt den gesezgebenden Rathen, auch
über alle Einnahmen Rechnung vorlegen sott. Au g m
siini tadelt ferner, die Obereinnehmcrstelien, und die
der Obcrverwaker der Nationalgüter, als unzuläß-
li.ye Vermehrungen der Dircktorialstellen.

Frossard vertheidigt die Obereinnehmer; ihre
Verrichtungen können den Verwaltungskammern nicht
übertragen werben, da diese in Streitfällen zwischen
den Steuerpflichtigen und den Einnehmern Richter sind.

Bay dankt der Commission für ihren reifiich durch-
dachten Bericht; er wünscht, daß derselbe als das un-
wandelbare System des Senats über diesen Gegenstand,
dem gr. Rath und dem Direktorium bekannt werden
möge. In der Trennung der Gewalten besteht das
Heil der Constitution. Wenn wir der Ricftngewalt des

Direktoriums, noch in Finanzgegenständen neue Gewalt
hinzu fügen würdm, so könnte leicht die Zeit kommen,
wo die Direktoren, Dictatoren und die gesezgebenden
Räthe sclavische Instrumente derselben seyn würden. —
In Finanzsachen können wir niemals Beschlüsse unter
Vorbehalt nachfolgender Verbcsserungen annehmen;
denn die Constitution giebt uns zu solchen Verbesserun-
gen keine Initiative.

Der Beschluß wird einmüthig verworfen.
Ein die Bibliothek der Gcsczgebung betreffender

Beschluß wird zum erstenmal verlesen.

Senat, 29. Dezember.
Präsident Barras.

Auf Kublis und Mürets Anträge erhält die
Commission über die Munizipalbeschlüsse den Auftrag,
ihren Bericht in 8 Tagen vorzulegen.

Am 30. Dezember war keine Sitzung.

Vaterländisch - gemeinnützige Gesellschaft in
Zürich.

Siebente Sitzung, 28. Februar.
Die Commission legt ein Gutachten vor, ob? wie?

und in welcher Aufsicht die vaterländisch--gemeinnützig
ge Gesellschaft, mit der physikalischen, ascetischen,
veonomischen, medicinischen, helvetischen und Künstg
lergesettschaft in eine Verbindung treten könne?

Aus verschiedenen sehr natürlichen Rüksichten,
und besonders auch die Wirkungssphäre der Gesell--
schafc nichts allzuweit auszudehnen, und dadurch die
mögliche Erreichung eines gehoften Zweks ungewisser
zu machen, räth die Commission an, die Mitglieder
der vaterländisch - gemeinnützigen Gesellschaft, welche

zugleich Mitglieder der einen oder andern von jenen
Gesellschaften sind, entweder anzufragen, ob sie uns
bei den oder diesen vorkommenden Fallen, weiche nut
dem Interesse oder Zwck n. s. w. jener Gesellschaften
übereinstimmen, Auskunft geben können, oder sie als
Organe bei jenen Gesellschaften zu brauchen. Ferner
glaubt die Commission der Hauptzwek jener Geselle
schaften erfodere es, daß wir

1. Den oben erwähnten Gesellschaften die Existenz
unsrer Gesellschaft officiel anzugen.

2. Daß wir jeder derselben eine Anzahl Exemplare
von unsrer Verfassung übersenden.

Z. Daß wir uns ihrem freundschaftlichen Wohlwol--
len empfehle».

4. Daß wir dem Schreiben an die Gesellschaft zur
Beförderung sittlicher und häuslicher Klükse--

ligkcit den Dank beifügen, für die bereitwillige
Offerte ihrer Sammlung von Zeichnungen und
Kunstsachen für die zu errichtende Sonntags-
Schule.
Dieses Gutachten wird einmüthig angenommen.
B. Fäsi Kantonsgerichtschrciber, las der Gesell-

schaft eine Abhandlung über die Größe der Strafe
durch den Verlurst des Activ -- Bürgerrechts vor. Diese
mit allem Beifall aufgenommene Vorlesung wird diw
litterarischen Gesellschaft in Luzcrn zugeschikt.

B. Kram er theilte der Gesellschaft eine Antwort
mit, auf die Frage, was ist Vaterlandsliebe? in wel-
cher er die Allgemeinheit derselben als das Resultat
des sinnlichen Menschen und seiner Begriffe aufstellte, wel-
che Liebe mithin, auch in Beziehung auf unser Vater-
land, als das Objekt derselben, einer immer höhern
und reineren Ausbildung fähig ist. Der Recensent

Hirzel fügte noch in dieser Hinsicht eine sehr richtige
Bemerkung bei -» über die Bildung des Subjekts
durch das Objekt und umgekehrt.

Lied für Patrioten.
In der Melodie: Freude, schöner Götterfunken, tc»

1.

Freiheit! edle Himmelsgabe,
Du Gefühl, von Gott geschenkt!

In der Männer Seel' — im Knabe
Lebend, der sich frei schon denkt!

Du hast in dem Erdensohne
Einen brennenden Altar!

Und im hoch entzükten Tone
Schallt die Hymne dir empor!

Chor:
Freiheit! Freiheit! dir entbrenne

Hoch des Geistes Feuerkraft:
Freiheit ist's, die Helden schafft,

Daß sie Sklavenfesseln trenne!
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